
Für das Aufstellen von Lebendfallen und für die Immobilisation von Hunden ist es im 

Allgemeinen sehr hilfreich, die örtlichen Behörden zu benachrichtigen. Dazu zählen 

in erster Linie das zuständige Ordnungs- und Veterinäramt.

Gerne stelle ich hierfür meine Unterlagen zur Verfügung, damit meine Sachkenntnis, 

die Waffenscheine, die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung sowie meine 

Ausnahmegenehmigung zum Schießen außerhalb von Schießstätten, überprüft 

werden kann.

Auf den nachfolgenden Seiten habe ich alle erforderlichen Dokumente zusammen 

gefasst. 

Bitte legen Sie diese Dokumente möglichst zeitnah den Behörden vor.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie mich unter info@heino-krannich.de oder 

telefonisch unter 0174 – 2020667.

www.heino-krannich.de

http://www.heino-krannich.de/
mailto:info@heino-krannich.de
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Sehr geehrter Herr Krannich, 
 
hiermit bestätigen wir Ihnen, dass abweichend von Ziffer III.1.9 der Firmen-Police die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem behördlich erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und 
Munition zu betrieblichen Zwecken mitversichert ist. 
 
Die Mitversicherung erfolgt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen für den Gesamt-
vertrag (3 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden, 250.000 EUR für mitversicherte 
Vermögensschäden). 
 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache 
der genannten Summen begrenzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
VGH Versicherungen 
Landschaftliche Brandkasse Hannover 
i.A. 
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